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Akzeptanz in der Schule

Die erfolgreiche Integration eines neuen Verpflegungs
angebotes oder die Weiterentwicklung des bestehen-
den schulischen Angebotes nach den vorliegenden 
Qualitätsstandards setzt die Akzeptanz bei den Ziel- 
gruppen (allen Mitgliedern der Schule) und den verant-
wortlichen Akteuren voraus. Dieser Prozess muss aktiv 
gestaltet werden. Als sinnvoll hat es sich erwiesen:

•	 auf Unterstützung von (externen) Expertinnen und 
Experten zurückzugreifen,

•	 von Anfang an alle Beteiligten in die Planung und 
Gestaltung einzubeziehen,

•	 Prozesse und Beschlüsse für die Beteiligten trans- 
parent zu machen und aktiv zu kommunizieren,

•	 Vorbehalte und Widerstände ernst zu nehmen,

•	 Möglichkeiten und Grenzen einer verantwortlichen 
Entwicklung zu benennen.

Entwicklungsprozesse sind Lernprozesse für alle Betei- 
ligten. Allen Beteiligten sollte deutlich werden, dass es 
sich bei der Implementierung und Weiterentwicklung 
von Schulverpflegung um eine integrative Aufgabe 
handelt, zu der jeder etwas beitsteuern kann. Der Schul- 
träger kann maßgeblich zur Akzeptanz der Schulver-
pflegung beitragen, in dem er sächliche und personelle 
Rahmenbedingungen unterstützt, die die praktische 
Umsetzung einer Schulverpflegung nach den vorliegen- 
den Qualitätsstandards in den Schulen ermöglicht. 
Neben der konstruktiven Unterstützung durch geeig-
nete Rahmenbedingungen kommt der Schulleitung in 
ihrer Vorbildfunktion für Lehrer-, Schüler- und Eltern- 
schaft eine besondere Verantwortung zu. Den Lehr-
kräften sollte deutlich werden, dass mit der Einführung 
der Schulverpflegung nicht nur eine weitere Aufgabe 
auf sie zukommt, sondern dass sie neue Wege des 
Schullebens und der Beziehungen zu ihren Schülerin- 
nen und Schülern beschreiten können. Mit Eltern muss 
die Bedeutung der regelmäßigen Teilnahme der Kinder 
an der Verpflegung geklärt sein. Die Zufriedenheit der 
Schülerinnen und Schüler und aller weiterer Tischgäs- 
te, vor allem auch der Lehrkräfte, mit dem Speisenan-
gebot sind regelmäßig abzufragen. Die Ergebnisse 
müssen transparent gemacht werden und in die 
Optimierung einfließen.

Freundliches, hilfsbereites und pädagogisch erfahrenes 
Personal bei der Essensausgabe fördert die Akzeptanz 
bei den Tischgästen.
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3.5	 	 Kulturelle 
			  Rahmenbedingungen 

 
Essen ist immer auch Teil der Identität und vermittelt 
Geborgenheit und Sicherheit. Die Präferenzen beim 
Essen sind zwar stark kulturell geformt, aber sie sind 
über Gewohnheiten auch wandelbar. Schulverpflegung 
muss dieses beachten. Einseitige Geschmacksvorlieben 
(z.B. für Frittiertes und Süßes) sollten nicht unnötig ge- 
fördert werden. Zur Berücksichtigung der sozialen und 
psychischen Bedeutung des Essens sollten aber:

•	 die Vorlieben und Abneigungen der Schülerinnen 
und Schüler beachtet werden (Schulen sollten ande- 
res Essen bekommen als Senioreneinrichtungen und 
Krankenhäuser),

•	 im Sinne einer Ess-Sozialisation geschmackliche 
„Übergänge“ ermöglicht werden. Dies betrifft z.B.

	 -	 Vollkornmehl, das bei bestimmten Gerichten mit  
		 niedriger ausgemahlenem Mehl (z.B. Type 550) 
		 gemischt werden kann,

	 -	 die Kombination von vertrauten, bekannten Le- 
		 bensmitteln mit weniger Vertrautem, wie fremden 
		 (neuen) Gemüsesorten,

	 -	 Angebote von einzelnen, klar zu unterscheiden- 
		 den Komponenten, aus denen die Verpflegungs- 
		 teilnehmenden ihre Zusammenstellung selbst 
		 wählen können,

	 -	 die Möglichkeit nachzuwürzen bzw. selbst zu 
		 würzen und die eigene Gewürzrichtung zu  
		 bestimmen.

•	 je nach kulturellem Hintergrund der Schülerinnen 
und Schüler auch regelmäßig Gerichte aus unter-
schiedlichen Esskulturen angeboten werden (nicht 
nur als einmalige Aktion, sondern als Bestandteil 
der Regelverpflegung z.B. in Form von Bulgur als 
Kohlenhydratträger). Das Vermeiden tabuisierter 
Lebensmittel (wie Schweinefleisch) allein schafft 
noch keine kulturelle Akzeptanz.

Um diese Übergänge sensibel und zugleich gesund-
heitsfördernd zu gestalten, ist eine entsprechende  
Qualitätssicherung bei den Anbietern von Verpflegung 
ebenso notwendig wie die Einbindung von Eltern aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen und die kontinuierliche 
Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern.

3.6	 	 Schulorganisatorische 
		  Rahmenbedingungen

Die strukturellen Gegebenheiten sind in den Schulen 
sehr unterschiedlich. Diese hängen u.a. von der Größe 
der Einrichtung, dem pädagogischen Konzept, der An- 
zahl der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte, 
den verfügbaren Räumen und den Finanzierungsmög-
lichkeiten ab. Sie müssen bei der Gestaltung der orga- 
nisatorischen Rahmenbedingungen berücksichtigt bzw. 
angepasst werden, da sie die Essatmosphäre mit beein- 
flussen.

Schulische Rahmenbedingungen3
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Essatmosphäre und Schulklima

Die Essatmosphäre ist neben der Lebensmittelqualität 
einer der prägenden Faktoren regelmäßig eingenom-
mener Mahlzeiten. Eine positive Essatmosphäre schafft 
Raum für Gespräche und Informationsaustausch sowie 
den Genuss der Mahlzeiten. Faktoren, die die Essatmo- 
sphäre u.a. bestimmen, sind:

•	 die zur Verfügung stehende Essenszeit (siehe 
	 Seite 17),

•	 die Essensausgabe und das Ausgabepersonal 
(siehe Kapitel 4.6 und Kapitel 3.2),

•	 der Speisenraum (siehe Seite 17), die Raumausstat-
tung und die Tischeindeckung.

Zur Steigerung der Identifikation mit der Mensa sollten 
die Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des 
Speisenraums sowie der Mahlzeitenatmosphäre einbe- 
zogen werden. Generell ist ein stufenspezifisches Am- 
biente umzusetzen. Für die Oberstufe ist ein eigener 
Raum oder Bereich bereitzustellen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Bereitschaft der 
Lehrkräfte bzw. der Erzieherinnen und Erzieher oder 
anderer Betreuungspersonen am gemeinsamen Mit- 
tagessen teilzunehmen (Vorbildfunktion) und deren 
Fähigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schü- 
lerinnen und Schülern aufzubauen. Die gemeinsame

Einnahme der Mahlzeit ist eine pädagogische Aufgabe, 
in der Verhaltensregeln, Kommunikationsregeln und 
Kulturtechniken vermittelt werden. Im Rahmen der zu 
gewährenden Aufsichtspflicht ist demnach die Teil- 
nahme an den Mahlzeiten als Arbeitszeit zu werten.

Gestaltung des Speisenraums

Bei der Gestaltung des Speisenraumes sind folgende 
Aspekte zu beachten:

•	 helle Räumlichkeit und angemessene Beleuchtung,

•	 freundliches, ansprechendes Ambiente 
(z.B. Pflanzen, Bilder, Tischdekoration),

•	 gut zu reinigende Möbel und Bodenbeläge.

Die Essatmosphäre wird sehr stark durch den Geräusch- 
pegel beeinflusst. Um diesen so gering wie möglich  
zu halten, ist der Raum entsprechend zu gestalten. 
Auch klare Kommunikationsregeln helfen, den Ge- 
räuschpegel beim Essen zu senken.

3.7	 	 Ökologische Aspekte 
 
Grundsätzlich sind Mehrportionengebinde zu verwen-
den. Der Einsatz von Aluminium-Einzelportionsgebin-
den ist hinsichtlich des hohen Müllaufkommens und 
aufgrund der angestrebten Vermittlung von Esskultur 
zu vermeiden. Auf Kleinstgebinde (einzelverpackte 
Lebensmittel, Getränke im 0,2 l -Tetrapak) wird im Rah- 
men der Verpflegung verzichtet. Getränke in Dosen 
werden nicht verkauft bzw. ausgegeben. Mehrweg- 
verpackungen sowie wiederverwertbare Verpackungs-
materialien werden bevorzugt.

Um Müll zu vermeiden bzw. zu reduzieren, können  
im Bistro- oder Cafeteriabereich essbare Schälchen 
verwendet werden. Grundsätzlich sollte Mehrweg- 
geschirr verwendet werden.
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Anhang

4.1 	 Herkunft von Lebensmitteln
 
Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist die Qualität von 
ökologisch erzeugten Lebensmitteln gegenüber konven- 
tionell erzeugten Lebensmitteln als gleichwertig zu be- 
trachten. Bei der Lebensmittelauswahl werden jedoch 
auch betriebswirtschaftliche Aspekte sowie gesundheit- 
liche, sensorische, ökologische und ethische Kriterien 
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist es wün- 
schenswert, sich bei der Speisenplanung an dem saiso- 
nalen Angebot zu orientieren und dabei grundsätzlich 
regionale Lebensmittel mit kurzen Transportwegen vor- 
zuziehen. Es wird empfohlen, Fisch aus bestandserhal-
tender Fischerei16 zu beziehen sowie Fleisch aus artge- 
rechter Tierhaltung und Produkte aus fairem Handel zu 
berücksichtigen.

Da der ökologische Landbau eine besonders nachhal-
tige Form der Landbewirtschaftung darstellt, ist die 
Verwendung von pflanzlichen und tierischen Lebens-
mitteln aus ökologischer Erzeugung empfehlenswert48. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bewerben des 
Bio-Angebotes eine Teilnahme am Kontrollverfahren 
nach EG-Öko-Verordnung49 voraussetzt.

Praktische Hilfe für den Einsatz von 
Lebensmitteln aus ökologischem Landbau

Für die Verwendung von Lebensmitteln aus ökolo-
gischer Landwirtschaft sind prinzipiell drei Varianten 
möglich:

1.		Einzelne Lebensmittel, z.B. Kartoffeln oder Rind- 
	fleisch, werden ausschließlich in ökologischer 	
	Qualität eingekauft.

2.		Es werden Bio-Speisenkomponenten, 
	z.B. als Gemüse oder Kartoffelbeilage, angeboten.

3.	 Es werden vollständige Bio-Speisen,  
	 z.B. Kartoffel-Gemüse-Auflauf, angeboten.

Ökologisch erzeugte Lebensmittel sind in der Regel 
teurer als konventionell erzeugte Lebensmittel. Es gibt 
aber eine Reihe von Möglichkeiten, die höheren Kosten 
zu kompensieren, z.B.:

•	 Regelmäßig Lebensmittel aus ökologischem Landbau 
einkaufen. Kontinuität eröffnet Verhandlungsspiel-
räume.

•	 Einzelne Produkte komplett in Bioqualität einkaufen. 
Größere Abnahmemengen verringern den Preis.

•	 Lebensmittel aus ökologischem Landbau mit gerin- 
gem Preisabstand (zu konventioneller Ware) kaufen. 
Bei einigen Produkten bestehen keine oder nur ge- 
ringe Preisabstände.

•	 Sonderangebote nutzen.

49	Soll die Verwendung ökologisch erzeugter Lebensmittel ausgelobt werden, 
	 muss der Essensanbieter grundsätzlich durch eine anerkannte Öko-Kon- 
	 trollstelle zertifiziert sein. Schulen unterliegen häufig nicht der Zertifizie-	
	 rungspflicht. Einen Leitfaden für Großküchen bezüglich der wichtigsten  
	 Maßnahmen zur Bio-Kontrolle gemäß der EG-Öko-Verordnung gibt es  
	 unter www.oekolandbau.de.

48	Im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau unterstützt die  
	 Kampagne „Bio kann jeder“ Kindertagesstätten, Schulen und Catering- 
	 unternehmen bei der Umstellung ihres Verpflegungsangebotes zu 
	 Gunsten von ausgewogenen Speisen möglichst in Bio-Qualität. Weitere 
	 Informationen unter www.oekolandbau.de bzw. www.biokannjeder.de.



28 Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

50	Preise: Stand September 2008
51	Es wird empfohlen, dass mindestens 10 % des Wareneinsatzes auf  
	 Lebensmittel aus biologischer Erzeugung entfallen. Die Angabe „10 %“  
	 bezieht sich auf den geldwerten Anteil der Bio-Produkte am gesamten  

Beispielrechnung zum Bio-Anteil  
am Wareneinsatz (WE)50 

Die folgenden Rechenbeispiele zeigen auf, wie wenig 
sich ein geldwerter Warenanteil von 10 % Bio51 auf den 
Gesamt-Wareneinsatz auswirkt und mit welchen Maß- 
nahmen Wareneinsatzkosten eingespart werden kön- 
nen. Die aufgeführten Preise bzw. Zahlen können in 
einzelnen Einrichtungen und Regionen durchaus unter- 
schiedlich sein. Sie hängen nicht zuletzt von den Ein- 
kaufsmengen und den Einkaufsquellen ab. Die gezeig- 
te Vorgehensweise der Anpassung kann prinzipiell auf 

jede Speise und genauso auf einen Wochen-, Monats- 
oder Jahresplan angewendet werden.

Beispiel: Kartoffel-Linsen-Eintopf 52

Rechenbeispiel 1: Alle Lebensmittel in Bio-Qualität

Werden in dem bestehenden Rezept alle Lebensmittel 
(= 100 %) statt in konventioneller Qualität in Bio-Qua- 
lität eingekauft, sonst aber keine Änderungen vorge-
nommen, erhöht sich der Wareneinsatz (WE) 
um rund 83 % bzw. 0,52 Euro pro Portion.

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau, September 2008

Gericht mit konv. 
Produkten 

Gericht mit 
ökol. Produkten

Produkt Menge/ 
Portion

Menge/ 
100 

Portionen

Einheit Preis/
Einheit

Preis 
gesamt

Preis/ 
Einheit

Preis 
gesamt

Linsen 0,080 8,00 kg 1,78 14,24 1,90 15,20

Kartoffeln 0,120 12,00 kg 1,03 12,36 1,75 21,00

Porree 0,050 5,00 kg 0,76 3,80 2,90 14,50

Möhren 0,030 3,00 kg 0,68 2,04 2,95 8,85

Zwiebeln 0,020 2,00 kg 0,71 1,42 2,95 5,90

Rapsöl 0,010 1,00 l 1,19 1,19 4,20 4,20

Brötchen 1 Stck. 100,00 Stck. 0,25 25,00 0,40 40,00

Gewürze 2,00 4,00

WE gesamt 62,05 113,65

WE Portion 0,62 1,14

	 Wareneinkauf. Liegt der Gesamtwareneinsatz beispielsweise bei 1.000 	
	 Euro, sollten davon mindestens 100 Euro für Bio-Ware ausgegeben werden. 
52	Die Beispielrechnung wurde dem Ordner „Essen und Trinken in Schulen“  
	 (Hrsg. aid infodienst und DGE, Bonn 2003) entnommen. Die Preise der 
	 Lebensmittel wurden im September 2008 aktualisiert.
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Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau, September 2008

Gericht mit konv. 
Produkten 

Gericht mit 
ökol. Produkten

Produkt Menge/ 
Portion

Menge/ 
100 

Portionen

Einheit Preis/
Einheit

Preis 
gesamt

Preis/ 
Einheit

Preis 
gesamt

Linsen 0,080 8,00 kg 1,78 14,24 1,90 15,20

Kartoffeln 0,120 12,00 kg 1,03 12,36 1,03 12,36

Porree 0,050 5,00 kg 0,76 3,80 0,76 3,80

Möhren 0,030 3,00 kg 0,68 2,04 0,68 2,04

Zwiebeln 0,020 2,00 kg 0,71 1,42 0,71 1,42

Rapsöl 0,010 1,00 l 1,19 1,19 1,19 1,19

Brötchen 1 Stck. 100,00 Stck. 0,25 25,00 0,25 25,00

Gewürze 2,00 2,00

WE gesamt 62,05 63,01

WE Portion 0,62 0,63

Rechenbeispiel 2: Linsen in Bio

Werden ausschließlich die Linsen in Bio-Qualität ein- 
gesetzt, entspricht dies einem WE-Anteil von 26 %. 
Trotz eines Bio-Anteils von knapp einem Drittel der 
eingesetzten Lebensmittel entstehen praktisch keine 
Mehrkosten im Vergleich zur konventionellen Rezeptur.

Anhang4
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53 Rohkostmengen können um ein Drittel geringer sein.

4.2 	 Orientierungshilfe: 
		  Lebensmittelmengen für 
		  die Mittagsmahlzeit

Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe für die 
Lebensmittelmengen in der Mittagsmahlzeit. Die ange- 
gebenen Werte für die altersgemäßen Lebensmittel-
mengen beziehen sich auf 5 bzw. 20 Verpflegungstage.

Primarstufe23 Sekundarstufe24

 
Lebensmittel/-gruppe

pro 5 Tage 
in g

pro 20 Tage 
in g

pro 5 Tage 
in g

pro 20 Tage 
in g

Kartoffeln, Nudeln, Reis (gegart) 900 3 600 1250 5 000

Brot/Getreideflocken (z.B. zur Suppe) 30 120 35 140

Hülsenfrüchte 62 250 75 300

Gemüse/Rohkost53 650 2 600 900 3 600

Fleisch 100 400 130 520

Fisch 50 200 70 280

Fette (z.B. zum Braten, in Soßen oder Salaten) 35 140 50 200

Eier (1 Ei = 55g) 28 110 28 110

Obst (als Zutat) 200 800 250 1000

Käse, max. 48 % Fett i. Tr. 25 100 50 200

Milch (z.B. in Soßen oder Aufläufen), 1,5 % Fett 150 600 200 800

Sonstiges, z.B. Mehl 30 120 35 140

Tabelle 6: Orientierungswerte für die altersgemäßen Lebensmittelmengen in der Mittagsmahlzeit. 
Die Orientierungswerte basieren auf eigenen Berechnungen. Grundlage sind die Daten aus Tabelle 3.
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4.3 	 Kiosk- und Automaten- 
		  verpflegung

Häufig werden auch ein zweites Frühstück (Schulfrüh-
stück) und eine Zwischenverpflegung am Nachmittag 
in der Schule eingenommen (siehe Kapitel 2.3). Auch 

von Hausmeistern, Pächtern oder Caterern betriebene 
Kioske, Cafeterien, Bistros und von der Industrie 
bestückte Automaten sollen ein breitgefächertes, 
gesundheitsförderndes Angebot bereitstellen. Die in 
Tabelle 7 aufgeführten Anforderungen sollten dabei 
berücksichtigt werden:

Lebensmittel/-gruppe Lebenmittelqualität, -auswahl und -angebot

Getränke Trinkwasser steht kostenfrei zur Verfügung  

angeboten werden dürfen:

•	 Tafel-, Quell-, Mineralwasser

•	 ungesüßte Früchte- oder Kräutertees

•	 Fruchtsaftschorlen (ein Teil Fruchtsaft/drei Teile Wasser)

•	 nur für die Oberstufe: schwarzer Tee und Kaffee

Backwaren und Müsli •	 Brot oder Brötchen mit einem Anteil von mindestens 50 % Vollkorn sind täglich  
	 im Angebot

•	 ungezuckertes Müsli mit frischem oder getrocknetem Obst8

Obst und Gemüse10,11 •	 frisches Obst ist täglich verfügbar12 
	 (dies kann auch in Form von z.B. Früchtespießen, Obstsalaten angeboten werden)

•	 Gemüse als Rohkost, als Belag oder Salat ist täglich im Angebot 
	 (z.B. in Stifte oder Scheiben geschnittene Möhren, Gurken, Paprika, Kohlrabi)

Milch und 
Milchprodukte14

•	 Trinkmilch mit einem Fettgehalt von max. 3,5 %

•	 zur Verarbeitung Milch mit einem Fettgehalt von max. 1,5 %

•	 Joghurt als Naturjoghurt mit einem Fettgehalt von max. 1,5 %

•	 Quark8 mit max. 20 % Fett i. Tr. (auch anstelle von Streichfett zu verwenden)

•	 Hart- und Schnittkäse, Weich- und Frischkäse8 mit max. 48 % Fett i. Tr.  
	 (auch anstelle von Streichfett zu verwenden)

Fleisch, Fleischerzeug-
nisse, Wurstwaren8

•	 ausschließlich Muskelfleisch15

•	 als Belag Fleischerzeugnisse und Wurstwaren mit max. 20 % Fett

Fisch8 •	 Fisch aus nicht überfischten Beständen16

Tabelle 7: Einsatz von Lebensmitteln bzw. Lebensmittelgruppen für die Bestückung von Kiosken und Automaten

Anhang4
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Lebensmittel-/gruppe Lebenmittelqualität, -auswahl und -angebot

Fette/Öle17,18 •	 Rapsöl ist das Standardöl in der Speisenzubereitung

•	 die Verwendung von Soja-, Oliven- oder Walnussöl ist möglich

Kräuter und Gewürze •	 mit frischen Kräutern würzen und garnieren19

•	 jodiertes Salz8 einsetzen, möglich ist auch die Verwendung von 
	 fluoridiertem Jodsalz20; sparsam salzen

Süßigkeiten •	 werden nicht angeboten

pikante Snacks8 •	 werden ausschließlich als Nüsse oder Samen (z.B. Sonnenblumenkerne)  
	 ohne Salz und Zucker angeboten

Das Angebot für die Zwischenverpflegung darf keine 
Konkurrenz zur Mittagsverpflegung darstellen. Der 
Schulkiosk muss in der Mittagszeit geschlossen sein.

4.4 	 Bewirtschaftungssysteme

Die Art der Bewirtschaftung hängt von den individuel- 
len Bedingungen an den Schulen und von den Schul- 
trägern ab. Prinzipiell wird zwischen Eigen- oder Fremd- 
bewirtschaftung unterschieden. Für beide Varianten 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

•	 Für die Leitung des Verpflegungsbetriebs wird Fach- 
personal eingesetzt.

•	 Hilfskräfte sind für ihren Arbeitsbereich geschult.

•	 Die Ausstattung wird dem angestrebten Verpfle-
gungssystem und der Anzahl der Verpflegungs- 
teilnehmenden gerecht.

Fremdbewirtschaftung (Bewirtschaftung 
durch einen Pächter bzw. Caterer)

Mittels Ausschreibungsverfahren des Schulträgers be- 
werben sich Anbieter um den Verpflegungsbetrieb der 
Schule. Der Schulträger stellt die Qualitätsanforderun- 
gen zusammen, die im Leistungsverzeichnis (siehe Seite 
35) ausgewiesen werden. Je detaillierter die Anforde-
rungen sind, desto einfacher ist ein Vergleich der 
diversen Angebote möglich. Die Infrastruktur wird 
meist durch den Träger vorgegeben; teilweise kann sie 
aber auch mit dem Anbieter abgestimmt werden.

Eigenbewirtschaftung (Bewirtschaftung 
durch Schule oder Mensaverein)

Hierbei betreiben die Schulen die Mensa oder gründen 
zusammen mit den Elternvertretern einen Mensaverein, 
der in der Regel aus einem Förderverein resultiert. Der 
Verein stellt die Qualitätsanforderungen an die Schule. 
Auch hier gelten als wichtige Voraussetzungen ein 
detaillierter Leistungskatalog und die Anstellung von 
Fachpersonal (siehe Seite 21).
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4.5 	 Verpflegungssysteme54

Das Verpflegungssystem charakterisiert die Art und 
Weise der Produktion. Für die Praxis werden vier Ver- 
pflegungssysteme unterschieden, mit denen grundsätz-
lich eine gute Verpflegungsqualität unter Berücksich- 
tigung der vorliegenden Standards zu erzielen ist.  
Welches Verpflegungssystem gewählt bzw. eingeplant 
wird, hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. den 
finanziellen, räumlichen und/oder personellen Möglich-
keiten ab.

Mischküche55 

Die Speisen werden vor Ort zubereitet. Dafür erfolgt 
der Einsatz von frischen Produkten sowie von Produk- 
ten mit unterschiedlich hoher Conveniencestufe. Der 
Einsatz von Produkten mit unterschiedlichen Conve- 
niencesstufen ergibt sich aus der vorhandenen Infra- 
struktur und der Qualifikation des Personals. 

Abbildung: Bewirtschaftungs- und Verpflegungssysteme in der Schulverpflegung

Mittagsverpflegung

Bewirtschaftungssysteme

Verpflegungssysteme

Eigenbewirtschaftung Fremdbewirtschaftung

Mischküche Tiefkühlsystem Cook & Chill Warmverpflegung

Anhang4

54	Weitere Informationen unter www.schuleplusessen.de.  
	 Medien zum Thema unter www.aid.de/shop/
55	Das ursprüngliche Frischkostsystem, bei dem alle Speisen – ohne die  
	 Verwendung von Convenienceprodukten (z.B. geputzter und  

	 geschnittener Salat, tiefgekühltes Gemüse, geschälte Kartoffeln) – vor Ort  
	 frisch zubereitet werden, findet man in der Praxis heute kaum noch.  
	 Üblich ist stattdessen die sogenannte Mischküche.

Tiefkühlsystem

Ausschließliche oder überwiegende Verwendung von 
angelieferten tiefgekühlten Speisen, die von einem 
kommerziellen Anbieter oder einer Zentralküche stam- 
men. Die Hersteller bieten ganze Menüs oder Einzel-
komponenten an. In der Schule werden die Speisen 
nur noch regeneriert. Die Tiefkühlkette ist vom Zeit- 
punkt der Herstellung, über Lagerung/Transport bis 
zum Regenerieren der Speisen lückenlos einzuhalten. 
Die Speisen sind mit Rohkost und/oder frischen Salaten 
zu ergänzen.

Cook & Chill

Ausschließliche oder überwiegende Verwendung von 
angelieferten gekühlten Speisen, die von einem kom- 
merziellen Anbieter, einem anderen Verpflegungsbe-
trieb oder einer Zentralküche stammen. In der Schule 
werden die Speisen nur noch regeneriert. Die Kühl- 
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kette ist vom Zeitpunkt der Herstellung, über Lagerung/
Transport bis zum Regenerieren der Speisen lückenlos 
einzuhalten. Die Speisen sind mit Rohkost und/oder 
frischen Salaten zu ergänzen.

Warmverpflegung 

Die Speisen werden in einer Zentralküche zubereitet 
und heiß (Mindesttemperatur 65 °C) an die Einrichtung 
geliefert. Der Transport erfolgt in Spezialbehältnissen, 
die aktiv beheizbar oder zur Vermeidung von Wärme-
verlusten gut isoliert sind. In der Einrichtung werden 
die Speisen direkt ausgegeben.

4.6 	 Essensausgabesysteme

Die Ausgabe des Essens kann auf verschiedene Arten 
erfolgen. Es wird zwischen folgenden Ausgabesyste-
men unterschieden:

Tischgemeinschaft: Mehrportionenausgabe in 
Schüsseln und auf Platten, die auf den Tischen verteilt 
werden.

Cafeteria-Line: Tablettsystem und Ausgabentheke, an 
der die Speisen einzeln auf Tellern angerichtet werden.

Free-Flow-System: Schülerinnen und Schüler stellen 
die Menükomponenten an verschiedenen Ausgabeein- 
heiten selbst zusammen; die Speisen sind in der Regel 
nach der üblichen Menüfolge Vorspeise und Salat, 
Hauptgericht, Nachspeise und Getränke angeordnet.

Das Ausgabesystem Tischgemeinschaft eignet sich für 
alle Schulformen. Cafeteria-Line und Free-Flow-System 
eignen sich ab der Sekundarstufe.

4.7 	 Bestell- und 
		  Abrechnungssysteme

Es gibt verschiedene Bestellsysteme (z.B. wöchentlich) 
und Abrechnungssysteme (z.B. mit Chipkarten, monat- 
liche Abbuchung), die unterschiedlich miteinander kom- 
binierbar sind. 

Abosystem: Die Eltern abonnieren das Essen für ihr 
Kind für einen festgelegten Zeitraum (z.B. monatlich 
oder halbjährlich) im Voraus. Dies bietet dem Anbieter 
eine große Planungssicherheit und unterstützt die 
regelmäßige Teilnahme.

Essensmarkensystem: Der Verkauf von Essensmarken, 
die von den Schülerinnen und Schülern an einem Stem- 
pelautomaten entwertet werden. Mit dem Abstempeln 
der Marken bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wird 
automatisch das Mittagessen bestellt.

Kartensystem/Guthabenkarte: Die Eltern zahlen 
einen vorher festgelegten Betrag, der auf einer Gut- 
schriften- oder Geldkarte gespeichert ist. Die Schüle- 
rinnen und Schüler müssen ihr Essen wie beim Essens-
markensystem bis zu einem bestimmtem Zeitpunkt 
wählen. Die Kosten werden vom gespeicherten Betrag 
abgezogen.
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Wertmarkensystem: Die Schülerinnen und Schüler 
erwerben Wertmarken, mit denen sie das Essen zahlen 
und die gegebenenfalls auch als Zahlungsmittel in der 
Cafeteria eingesetzt werden können.

Magnetkartenbestellsystem: Mit einer personali- 
sierten Magnetkarte bestellen die Schülerinnen und 
Schüler das Essen über ein Bestellterminal in der Schule 
oder über das Internet und erhalten es an der Ausga-
bestelle. Die Abrechnung erfolgt bargeldlos.

4.8 	 Leistungsverzeichnis

Wenn die Schule das Essen nicht selbst zubereitet, son- 
dern beliefert wird, muss in jedem Fall ein Leistungs- 
verzeichnis erstellt werden, das Art und Umfang der 
Verpflegungsqualität festlegt. Dieses Leistungsverzeich-
nis dient als Basis für das Ausschreibungsverfahren.  
Je detaillierter die Anforderungen in einem Leistungs-
verzeichnis formuliert sind, desto einfacher ist der Ver- 
gleich verschiedener Angebote. 
Auch bei Bewirtschaftung in Eigenregie sollte ein Leis- 
tungsverzeichnis erstellt werden.

In einem Leistungsverzeichnis muss enthalten sein:

•	 die Übergabe verbindlicher Vierwochenspeisenpläne, 
aus denen 

	 a)	 der Einsatz von Lebensmitteln nach den Qualitäts- 
		 standards für die Schulverpflegung sowie

	 b)	nährstoffoptimierte Rezepte auf Basis der 
		 D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 
		 hervorgehen,

•	 Erklärung des Anbieters zur freiwilligen Selbstaus- 
kunft bzgl. der Überprüfung der Einhaltung der 
Qualitätsstandards für die Schulverpflegung,

•	 Kommunikation zur Qualität (Feedbackbögen),

•	 Zubereitungsarten,

•	 das gewählte Verpflegungssystem,

•	 das gewählte Ausgabesystem,

•	 Logistik, 
z.B. Anlieferung, Warmhaltezeit der Speisen,

•	 Art der Bestellung und Abrechnung,

•	 Art und Umfang der bestehenden Infrastruktur, 
z.B. Art und Leistung der vorhandenen Geräte,

•	 Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner,

•	 allgemeine Referenzen sowie Referenzen im Bereich 
der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen,

•	 betriebliches Qualitätssicherungs- und Hygiene- 
konzept,

•	 Einsatz von qualifiziertem Personal,

•	 Bestätigung, dass nur tarifgebundenes und sozial- 
	versichertes Personal eingesetzt wird,

•	 Angaben zur Personalentwicklung, 
z.B. in Form von Weiterbildungsmaßnahmen,

•	 Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit durch 
Auszug aus dem entsprechenden Berufsregister, 
z.B. Handelsregister, Gewerbenachweis, der nicht 
älter als sechs Monate sein sollte,

•	 vom Auftraggeber festgelegte Sanktionen bei 
Nichteinhaltung der Qualitätsstandards.

In einem Leistungsverzeichnis kann enthalten sein:

•	 Umfang des Einsatzes von Lebensmitteln aus 
ökologischem Anbau,

•	 Eigenerklärung, dass Betriebsbesichtigungen 
möglich sind,

•	 ggf. Angabe über vorhandene Zertifikate 
z.B. nach DIN EN ISO 9001,

•	 ggf. das Bio-Zertifikat einer staatlich anerkannten 
Öko-Kontrollstelle.

Anhang4
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4.9 	 Sponsoring

Prinzip des Sponsorings

Sponsoring ist ein Vertragsverhältnis, das auf dem 
Prinzip von Leistung und Gegenleistung beruht. Ver- 
einfacht ausgedrückt besteht Sponsoring aus dem 
Prinzip Förderung der Schule gegen Imagewerbung in 
der Öffentlichkeit. Die Gegenleistung des Gesponser- 
ten wird in entsprechender Weise festgelegt und dient 
der Marktkommunikation, somit dem Image des För- 
derers. Klar davon zu unterscheiden ist die kommer- 
zielle Produktwerbung (z.B. klassische Plakatwerbung): 
Sie dient der absichtlichen Beeinflussung von Men-
schen, um sie für ein bestimmtes Produkt als Käufer 
zu gewinnen. 

Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule auch ler- 
nen, verständig und selbstbewusst mit den Versprechen 
von Werbebotschaften umzugehen. Sie müssen durch- 
schauen können, was versprochen wird, kurz: Die 
Schule muss Werbekompetenz vermitteln.

	 schlaglichter/archiv/tagungsband_werbung_und_sponsoring.html; 	
	 Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (Hrsg.): Werbung und 	
	 Sponsoring in der Schule. Schriftenreihe des Verbraucherzentrale 	
	 Bundesverbandes zur Verbraucherpolitik, Band 8. BWV Berliner 	
	 Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin 2006

56	Hilfestellung und weiterführende Literatur: Stiftung Verbraucherinstitut in  
	 Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des  
	 Landes NRW (Hrsg.): Schulsponsoring heute: Möglichkeiten und Grenzen  
	 für die Öffnung von Schule. Praxisbeispiele, Richtlinien, juristische und  
	 steuerliche Hinweise, Umsetzungstipps, Berlin 2001. Internet: http:// 
	 www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/	

Schulsponsoring versus Werbebotschaften 
in der Schule

Schulsponsoring ist heute ein Instrument, mit dem sich 
Schulen durch (Sponsoring-)Partnerschaften – das heißt 
mit Unterstützung von Unternehmen und außerschu-
lischen Partnern – weiterentwickeln können. Aufgrund 
der drastischen Finanzknappheit der öffentlichen Haus- 
halte sind alle Schulen auf der Suche nach zusätzlichen 
Mitteln. 

Gleichzeitig aber haben auch Werbeindustrie und Wer- 
beagenturen Kinder und Jugendliche als eine interes-
sante Zielgruppe von heute und als potenzielle Käufer 
von morgen entdeckt. Durch Werbeaktionen in der 
Schule kann eine frühe Kundenbindung hergestellt und 
der Absatz gesteigert werden. Diese Chancen und Ge- 
fahren eines Sponsorings bzw. einer Werbemaßnahme 
in der Schule müssen vorab geklärt werden, wenn sich 
eine Schule um außerschulische Partner bemüht.
Eine außerschulische Partnerschaft darf nicht mit kom- 
merzieller Werbung einhergehen. Durch die Öffnung 
von Schulen entstehen Verantwortungspartnerschaf- 
ten, die einen Beitrag zum Gleichgewicht zwischen 
Fachinhalten und Anwendungsbezug sowie zwischen 
Lebenswirklichkeit und theoretischem Wissen leisten 
können.

Es ist somit unerlässlich, die geschilderten kritischen 
Aspekte vor dem Eingehen einer Partnerschaft der 
Schule mit einem außerschulischen Partner zu berück-
sichtigen56.
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Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- 
keit und stellt keine Wertung dar. Weitere hilfreiche 
Adressen und Links sowie Hinweise zu relevanten  
Medien sind über die Internetseite  
www.schuleplusessen.de zu finden. 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 
Referat Gemeinschaftsverpflegung und 
Qualitätssicherung 

Projekt „Schule + Essen = Note 1“ 
Godesberger Allee 18 
53175 Bonn  
Telefon	 0228 3776-873 
Telefax	 0228 3776-800  
E-Mail:	 schuleplusessen@dge.de 
Internet:	www.dge.de 
		  www.schuleplusessen.de

Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.

Baden-Württemberg Tel. 07181 45862, Fax 07181 45202, E-Mail: zentrale@dge-bw.de

Hessen Tel. 06172 959810, Fax 06172 959808, E-Mail: dgehessen@arcor.de

Mecklenburg- 
Vorpommern

Tel. 0385 5213455, E-Mail: S.Gladasch@dge-mv.de

Niedersachsen Geschäftsstelle Hannover 
Tel. 0511 3802466, Fax 0511 3802465, E-Mail: hennemann.dge-nds@t-online.de

Geschäftsstelle Oldenburg 
Tel. 0441 9490907, Fax 0441 9490908, E-Mail: H.Bocklage@t-online.de

Sachsen Tel. 0341 7111290, Fax 0341 7111291, E-Mail: wegener@dge-sachsen.de

Schleswig-Holstein Tel. 0431 62706, Fax 0431 674092, E-Mail: nissen.dge@gmx.de

Thüringen Tel. 03641 949749, Fax 03641 949742, E-Mail: b9mawi@uni-jena.de

Adressen und Medien
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Vernetzungsstellen Schulverpflegung

Bei der folgenden Auflistung sind immer nur die zentralen Koordinationsstellen bzw. Kopfstellen 
in den Bundesländern aufgeführt.

Baden-Württemberg DGE Sektion Baden-Württemberg e. V. 
Tel. 07181 4746410, Fax 07181 4746430, E-Mail: schule@dge-bw.de

Bayern Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Tel. 089 2182-0, Fax 089 2182-2677, E-Mail: schulverpflegung@stmelf.de

Berlin c/o Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin e. V.
Tel. 030 90265455, Fax 030 90265443, E-Mail: mail@vernetzungsstelle-berlin.de

Brandenburg info@schulverpflegung-brandenburg.de

Bremen zurzeit über die 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft
Tel. 0421 3612428

Hamburg Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAG)
Tel. 040 63647794, E-Mail: doerte.frevel@hag-gesundheit.de

Hessen Vernetzungsstelle Schulverpflegung
Tel. 0641 48003658, Fax 0641 48003660, E-Mail: Katja.Schneider@afl.hessen.de
Servicestelle Schule & Gesundheit
Tel. 0641 48003657, Fax 0611 97102976, E-Mail: reiner.mathar@afl.hessen.de

Mecklenburg- 
Vorpommern

DGE Sektion Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Tel. 01802 59059066-30 oder -31, E-Mail: info@dgevesch-mv.de

Niedersachsen Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., c/o Landesschulbehörde
Tel. 0531 484 3381, E-Mail: katharina.dube@dgevesch-ni.de

Nordrhein-Westfalen Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
Tel. 0211 3809228, Fax 0211 3809238, E-Mail: schulverpflegung@vz-nrw.de

Rheinland-Pfalz Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel 
Koordinierungsstelle Ernährungsberatung
Tel. 02602 9228-47 od. -46, Fax 02602 922827, E-Mail: schulverpflegung@dlr.rlp.de

Saarland LandesArbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland e. V. (LAGS)
Tel. 0681 976197-40 oder -10, Fax 0681 97619799, 
E-Mail: vernetzungsstelle-saarland@lags.de
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Sachsen DGE Sektion Sachsen e. V.
Tel. 0341 7111292, Fax 0341 7111293, E-Mail: sorg@dge-sachsen.de

Sachsen-Anhalt Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V.
Tel. 0391 8364111, Fax 0391 8364110, E-Mail: mandy.waberer@lvg-lsa.de

Schleswig-Holstein DGE Sektion Schleswig-Holstein e. V.
Tel. 0431 2000133, Fax 0431 674092, E-Mail: kontakt@dgevesch-sh.de

Thüringen Verbraucherzentrale Thüringen e. V.
Tel. 0361 55514-23 oder -24, Fax 0361 5551440, E-Mail: vernetzungsstelle@vzth.de

Weitere Informationen zu den Vernetzungsstellen Schulverpflegung unter 
www.in-form.de/vernetzungsstelleschule

aid infodienst  
Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V.  
Heilsbachstraße 16 · 53123 Bonn  
Telefon	 0228 8499-0 
Telefax	 0228 8499-177  
E-Mail: 	 aid@aid.de 
Internet:	www.aid.de 
		  www.was-wir-essen.de

Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)  
Internet:	www.bmelv.de 
		  www.in-form.de 
		  www.aktionsplan-allergie.de

Forschungsinstitut für Kinderernährung e. V.  
Heinstück 11 · 44225 Dortmund  
Telefon	 0231 792210-0  
E-Mail:	 fke@fke-do.de 
Internet:	www.fke-do.de

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)  
„Pillbox“ – Markgrafenstraße 66 · 10969 Berlin  
Telefon	 030 25800-0 
Telefax	 030 25800-218  
E-Mail:	 info@vzbv.de 
Internet:	www.vzbv.de 
		  www.verbraucherzentralen.de

Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB)  
Fliethstraße 114 · 41061 Mönchengladbach  
Telefon	 02161 814940 
Telefax	 02161 8149430  
E-Mail:	 info@daab.de 
Internet:	www.daab.de

Peb – Plattform für Ernährung und Bewegung  
Wallstraße 65 · 10179 Berlin  
Telefon	 030278797-67 
Telefax	 030 278797-69  
E-Mail:	 plattform@ernaehrung-und-bewegung.de 
Internet:	www.ernaehrung-und-bewegung.de



40 Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

Essen und Trinken in Schulen

Der DGE/aid-Ringordner beschreibt die Grundzüge 
einer vollwertigen Ernährung von Grundschülern und 
Jugendlichen, informiert über eine optimale Zwischen- 
und Mittagsverpflegung und die Integration der Ver- 
pflegung in den Schulalltag. Er erläutert verschiedene 
Verpflegungssysteme und wichtige Gesetze und Ver- 
ordnungen. Ein Serviceregister mit Literaturhinweisen, 
Kopiervorlagen sowie Internetadressen rundet das 
Informationsangebot ab. Der Ordner wird zurzeit über- 
arbeitet und ist voraussichtlich ab 2010 wieder ver- 
fügbar.

Bezugsquelle für diesen Ordner und weitere DGE-
Medien zum Thema vollwertige Ernährung ist der 
DGE Medienservice:

DGE MedienService  
c/o IBRo Versandservice GmbH 
Postfach 50 10 55 · 18055 Rostock  
Telefon	 0228 90926-26 
Telefax	 0228 90926-10  
E-Mail: 	 info@DGE-MedienService.de 
Internet: www.dge-medienservice.de

Esspedition Schule

Ernährungsbildung als zentraler Bestandteil der Ge- 
sundheitsförderung ist notwendiger denn je. Neben 
den Elternhäusern können die Schulen entscheidend 
dazu beitragen. Hier setzt der aid-Ringordner Esspedi- 
tion Schule an.

Der Ordner sowie weitere Materialien sowohl für den 
Unterricht in Schulen als auch für die Küchenpraxis 
sind im aid-MedienShop erhältlich:

aid-MedienShop 
aid-Vertrieb  
c/o IBRo Versandservice GmbH 
Postfach 50 10 55 · 18055 Rostock  
Telefon	 02225 926146  
		  02225 926176 
Telefax	 02225 926118  
E-Mail:	 bestellung@aid.de 
Internet:	www.aid.de/shop
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